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Das OLG betont: Auch wenn der Inhalt des – hier unstreitig – geführten Tele-
fonats im Detail umstritten ist, kann eine Kostenfestsetzung stattfinden. 
Denn im Verfahren nach §§ 103 ff. ZPO ist es nicht erforderlich, dass sich die 
für die Festsetzung der beantragten Gebühren maßgeblichen Tatsachen oh-
ne weitere Erhebungen aus der Gerichtsakte ergeben müssen oder unstreitig 
sind. 

Nach § 104 Abs. 2 S. 1 ZPO genügt es zur Berücksichtigung eines Ansatzes 
vielmehr, dass er glaubhaft gemacht ist. Hierfür ist lediglich erforderlich, 
dass die tatsächlichen Voraussetzungen des geltend gemachten Kostentat-
bestands mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststehen müssen. 

Zur Glaubhaftmachung können gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle Beweismittel 
unter Einschluss der eidesstattlichen Versicherung verwendet werden. Wei-
tere Voraussetzungen für den Nachweis der den Kostenansatz rechtfertigen-
den tatsächlichen Umstände sind nicht vorgesehen (vgl. auch BGH RVG prof. 
07, 109).

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Terminsgebühr im Mahnverfahren steigert Umsätze, Sonderausgabe RVG prof. 01/2017, 19

so erhalten sie die 
Terminsgebühr 
erstattet

iNfOrMaTiON
sonderausgabe

KOSTENFESTSETZUNG

rechtsanwaltskosten eines freiwilligen  
Güteverfahrens im nachfolgenden rechtsstreit

| Die Modelle außergerichtlicher Streitbeilegung haben sich etabliert. Eine 
aktuelle Entscheidung des BGH muss Rechtsanwälte jedoch aufhorchen 
lassen.  |

relevanz für die Praxis
Der BGH hat nämlich entschieden: Die Kosten anwaltlicher Vertretung in  
einem freiwilligen Güteverfahren im nachfolgenden Rechtsstreit sind gemäß  
§ 91 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 ZPO nicht erstattungsfähig (15.1.19, II ZB 12/17, Abruf-Nr. 
207090).

§ 15a Abs. 1 EGZPO regelt für das sog. obligatorische Güteverfahren: Es kann 
durch Landesgesetz bestimmt werden, dass die Erhebung der Klage erst  
zulässig ist, nachdem von einer durch die Landesjustizverwaltung eingerich-
teten oder anerkannten Gütestelle versucht worden ist, die Streitigkeit ein-
vernehmlich beizulegen. Gemäß § 15a Abs. 4 EGZPO gehören zu den Kosten 
des Rechtsstreits im Sinne des § 91 Abs. 1, 2 ZPO die Kosten der Gütestelle  
– also gerade nicht Anwaltskosten – , die durch das Einigungsverfahren nach 
§  15a Abs. 1 EGZPO entstanden sind. Eine ähnliche Regelung enthält § 91 
Abs. 3 ZPO. 
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Für die anwaltliche Praxis ist auf der Basis der BGH-Entscheidung künftig 
wie folgt zu unterscheiden:

�� Obligatorisches Güteverfahren nach § 15a eGZPO: Die in einem solchen 
Verfahren angefallenen Anwaltskosten stellen nach h. M. sog. Vorberei-
tungskosten dar und unterliegen somit der Erstattungsfähigkeit nach § 91 
ZPO (BayObLG NJW-RR 05, 724; OLG Karlsruhe OLGR 08, 761; OLG Köln 
NJW-RR 10, 431; Zöller/Herget, ZPO, 32. Aufl., § 91 Rn. 9; HK-ZPO/Gierl,  
7. Aufl., § 91 Rn. 6; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 39. Aufl., § 91 Rn. 7a; 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 76. Aufl., § 91 Rn. 101; a. A. 
OLG Hamm OLGR 07, 672).

MerKe | Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO gehö-
ren neben den durch Einleiten und Führen eines Prozesses ausgelösten Kos-
ten auch die Kosten, die der Vorbereitung eines konkret bevorstehenden 
Rechtsstreits dienen. Diese werden aus Gründen der Prozesswirtschaftlich-
keit den Prozesskosten zugerechnet und können im Kostenfestsetzungsver-
fahren geltend gemacht werden (BGH PAK 13, 213; BGH AGS 17, 357). 

Eine Klage, die ohne vorheriges, notwendiges Güteverfahrens erhoben wird, 
ist ohne Weiteres abzuweisen. 

Folge: Das Einleiten und Führen eines obligatorischen Güteverfahrens dient 
nicht nur dazu, einen Rechtsstreit zu vermeiden, sondern bildet zugleich eine 
notwendige Voraussetzung für eine gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs 
und dient insoweit auch dazu, einen konkreten Rechtsstreit vorzubereiten.

�� freiwilliges Güteverfahren: Anwaltskosten, die in einem freiwilligen, also 
nicht obligatorischen Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizver-
waltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind,  
gehören nach Ansicht des BGH hingegen nicht zu den – erstattungsfähigen – 
Vorbereitungskosten.

PraxisTiPP | Unabhängig von der Frage, ob es sich um ein obligatorisches 
oder freiwilliges Güteverfahren handelt, können und sollten die Parteivertreter 
bei einem gerichtlichen Vergleichsabschluss stets klären, ob hierdurch angefal-
lene außergerichtliche (Anwalts-)Kosten zu den Kosten des Rechtsstreits zählen 
und wer diese trägt.

MUSTERFORMULIERUNG /   Kostentragungsvereinbarung

Es wird vereinbart, dass von den Kosten des Rechtsstreits und den angefallenen 
– auch außergerichtlichen – Kosten vor der Gütestelle der (Zutreffendes auswäh-
len) Kläger/Beklagte … (z. B. 1/4) und der (Zutreffendes auswählen) Beklagte/Klä-
ger … (z. B. 3/4) trägt.

Vorbereitungskosten
erstattungsfähig

Keine erstattungs
fähigkeit

Kostenvereinbarung 
treffen


